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Durch die vorliegende Neuauflage hat der Verfaſſer ſein früher e

ſchienenes Kompendium dem neuen Kodex angepaßt. Von einem Kor

vendium erwartet man, daß es in kurzer Form das Weſentliche zuſ

ammen⸗

faßt. Dieſer Anforderung hat der Verfaſſer im großen und ganzen

gut ent⸗

ſprochen; er berückſichtigt nicht bloß das neue, ſondern auch das bis

her geltende

Recht, dieſes teilweiſe faſt etwas zu ausführlich. Von praktiſch

en Geſichts⸗

dunkten aus möchte man da und dort noch Kürzufigen wünſchen, an anderen

Stellen freilich auch Einfügungen; z. B. könnten die Abſchnitte über die

Metropoliten, Patriarchen und Primaten, Konzilien entſchieden kürzer gefaßt

und die Ausführungen über matrimonium disparagium ganz ausgelaſſen

werden; vermißt dagegen haben wir einen Abſchnitt über die Beichte

auch der Religioſen), die letzte Oelung; dieſe Aenderungen würden den

Wert des Büchleins vor allem für Examenskandidaten und für die praktiſche

Seelſorge beträchtlich erhöhen. Bedauert haben wir, daß der Verfaſſer die

frühere Einteilung voll und ganz beibehalten hat und ſich nicht der vom

Kodex gewieſenen Einteilung angeſchloſſen hat. Die völlige Anpaſſung an

die Einteilung des Kodex hätte nicht viel mehr Zeit gekoſtet, hätte aber doch

das Büchlein viel brauchbarer gemacht, weil dadurch die einzelnen Materien

viel leichter auffindbar geworden wären. Dieſer Nachteil wird durch den

Index nicht genügend erſetzt. Im einzelnen ſei noch auf Folgendes hinge⸗

wieſen: Die S. 119, A. 1, angegebene Bemerkung, daß das Tridentiniſche

lametsi-Dekret in Rußland, Hannover, Pommern, Württemberg nicht gelte,

iſt wenigſtens in dieſer allgemeinen Faſſung nicht richtig (ek. Gaſparri, De

matrimonio II2, 483

ff.). S. 275 wird behauptet, daß die Ernennung der

Biſchöfe von Seckau, Lavant und Gurk durch ihren Metropoliten von Salz⸗

burg in deſſen einſtiger Landeshoheit begründet ſ

ei; die Metropoliten von

Salzburg haben vielmehr bei Gründung dieſer Diözeſen dieſelben dotiert

und ſich das Ernennungsrecht vorbehalten; es liegt ſ

omit ein Quaſipatronat

vor (ſiehe Buchberger, Kirchl. Handlex. s. r. Gurk I, 1818 f., u. s. r. Sal

burg, II, 1913). S. 322 erwecken die Worte „abbates onsecrati habentes

iurisdictionem' den Eindruck, daß alle Aebte aTu

f dem allgemeinen Konzil

Stimmrecht hätten; der Kodex ſagt richtig:

„abbates vel praelati nullius.““

Die Weihe, die die Aebte empfangen, iſt zudem keine conséecratio, ſondern.

eine benedictio. S. 326: Auf dem Provinzialkonzil haben nicht bloß die

Aebte, Pröpſte und Konventualprioren, ſondern auch die Provinzialobern

der exempten klerikalen Genoſſenſchaften

nicht bloß „ubi mos est.“

Stimmrecht, und zwar immer,

Abtei Neresheim.

P. Philipp Hofmeiſter.

I) Katholiſche Kirchengeſchichts⸗Katecheſen. Zweite, umgearbeitete

und vermehrte Aufl. Herausgegeben von Geiſtl. Rat W. Jakſch
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